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Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 13. November 2012 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Transplantation von menschlichen 
Organen (Organtransplantationsgesetz - OTPG) erlassen und das Bundesgesetz über 
Krankenanstalten und Kuranstalten, das Arzneimittelgesetz, das Gewebesicherheitsgesetz 
und das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH geändert werden 

Dieser Beschluss des Nationalrates dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/53/EU über Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte menschliche Organe.  
An den bisherigen bewährten, ausdrücklich geregelten Grundsätzen der Organspende, wie insbesondere 
der Widerspruchslösung, wird festgehalten. Für die Lebendspende, die bisher explizit nicht geregelt war, 
wird nunmehr ein ausdrücklicher rechtlicher Rahmen vorgegeben. Der Lebendspende, welche derzeit bei 
Nieren- und Lebertransplantationen Anwendung findet, auch wenn sie zahlenmäßig in Österreich bisher 
nur eine relativ geringe Rolle spielt (im Jahr 2011 wurden in Österreich insgesamt 673 
Organtransplantationen mit Organen verstorbener Organspender und weitere 57 Transplantationen mit 
Organen von Lebendspendern durchgeführt), kommt auch in der Praxis ein immer höherer Stellenwert zu. 
Darüber hinaus werden zukünftig schwerwiegende Zwischenfälle und schwerwiegende unerwünschte 
Reaktionen unverzüglich der Stiftung Eurotransplant International, – sofern bekannt – dem jeweiligen 
Transplantationszentrum und binnen dreier Werktage der Gesundheit Österreich GmbH gemeldet. Damit 
wird ein genauerer Überblick über die sich im Rahmen der Entnahme und Transplantation von 
menschlichen Organen ereignenden schwerwiegenden Zwischenfälle und schwerwiegenden 
unerwünschten Reaktionen gewonnen. Zu diesem Zweck haben Entnahmeeinheiten und 
Transplantationszentren in quartalsweisen Abständen Berichte über die Anzahl der potentiellen und 
diagnostizierten verstorbenen Spenderinnen/Spender, Anzahl der Spenderinnen/Spender sowie Art und 
Menge der bereitgestellten und transplantierten oder entsorgten Organe der vorangegangenen Monate an 
die Gesundheit Österreich GmbH zu übermitteln. Diese hat folglich zur Information der Öffentlichkeit 
einen Jahresbericht herauszugeben. 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
27. November 2012 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Edgar Mayer. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat Efgani Dönmez, PMM mit beratender Stimme 
an den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Efgani Dönmez, PMM und Johanna Köberl. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Edgar Mayer gewählt. 
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Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 27. November 2012 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 

Wien, 2012 11 27 

 Edgar Mayer Martina Diesner-Wais 
 Berichterstatter Vorsitzende 
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